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Gemeinderatsbeschlüsse vom 17. März 2025 

      

1   Postulat 602/2025 der SP-Fraktion: «Leistungsabhängige Gruppen in der Sekundarschule Uster» 
Das Postulat wird mit 12:21 Stimmen (ein Ratsmitglied in Anwendung von Art. 4 GO Sekundar- 

Schulgemeinde ausgeschlossen) abgelehnt. 

      
2   Leistungsmotion 607/2025 der FDP/Die Mitte-Fraktion, der SVP/EDU-Fraktion sowie von Andreas  

Pauling (Grünliberale), Marco Kranner (Grünliberale), Josua Graf (Grünliberale) und Paul Stopper  
(BPU): «Eindämmung des Personalaufwands in der Stadt Uster» 

Die Leistungsmotion wird mit 22:12 Stimmen an den Stadtrat überwiesen. 
      

3   Leistungsmotion 610/2025 der Grüne-Fraktion: «Indirekte Kompensation grauer Treibhaus- 

gasemissionen» 
Die Leistungsmotion wird mit 12:22 Stimmen abgelehnt. 

      
4   Weisung 84/2025 des Stadtrates: Stadtarchiv, neuer Standort Käserei Roth; Baukredit 

Die Weisung wird geändert und mit 34:0 Stimmen angenommen. 

      

5   Postulat 599/2024 von Balthasar Thalmann (SP): «Dialog mit allen Stadtteilen stärken» 
Das Postulat wird mit 24:8 Stimmen an den Stadtrat überwiesen. 

      

6   Postulat 571/2024 der FDP/Die Mitte-Fraktion: «In-Wert-Setzung des Stadthofareals – nach dem  
Ja zum Zeughaus handeln, nicht warten»; Bericht und Antrag des Stadtrates 
Das Postulat wird mit 34:0 Stimmen als erledigt abgeschrieben. 

   
Das Begehren um Anordnung einer Gemeindeabstimmung über die Beschlüsse gemäss Ziffer 4 kann 
gestützt auf § 157 Gesetz über die politischen Rechte (GPR) und Art. 15 Gemeindeordnung der Stadt 
Uster (GO) von 400 Stimmberechtigten innert 60 Tagen nach der amtlichen Veröffentlichung (Volksre-
ferendum) beim Stadtrat oder von einem Drittel der Mitglieder des Gemeinderats innert 14 Tagen 
nach der Beschlussfassung (Parlamentsreferendum) bei der Geschäftsleitung des Gemeinderats einge-
reicht werden. 
Gegen die Beschlüsse kann, von der Veröffentlichung an gerechnet, beim Bezirksrat Uster, Amts-
strasse 3, 8610 Uster, innert 5 Tagen schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 19 Abs. 1 lit. c VRG 
i.V.m. § 21 a VRG) und innert 30 Tagen schriftlich Rekurs (§ 19 Abs. 1 VRG i.V.m. § 19b Abs. 2 lit. c 
VRG sowie § 20 VRG) erhoben werden.  
 
Der vollständige Wortlaut der Beschlüsse kann auf Voranmeldung unter parlament@uster.ch 
beim Parlamentsdienst des Gemeinderats Uster eingesehen werden. 
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Amtliche Publikation am Mittwoch, 26. März 2025. 
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